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Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Vorstand für Sport 

 

 

Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV 

Der Vorstand für Sport des WTTV hat anlässlich seiner Sitzung am 24.3.2021 folgenden 
einstimmigen Beschluss gemäß WO M 2 (hier: Punkt 8) gefasst: 

1. Für Turniere (Einzelmeisterschaften, Ranglistenspiele, andro WTTV-Cup, offene 
Turniere), Pokalwettbewerbe und Mannschaftsmeisterschaften (Jugend 13/15) besteht 
weiterhin ein Austragungsverbot bis zum 31.5.2021. 

2. Dieser Beschluss gilt sowohl für den WTTV als auch für den Zuständigkeitsbereich der 
Bezirke und Kreise. 

3. Sollte sich bis Anfang/Mitte Mai keine wesentliche Verbesserung des Infektions-
geschehens abzeichnen, wird das Austragungsverbot bis zum 15.8.2021 verlängert. 

 

Die Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
Vorstands für Sport (hier besonders: Punkt IV Abs. 3 und 4), wurde dem Präsidium des 
WTTV zur Kenntnisnahme übermittelt und genügt insoweit auch den Bestimmungen des 
§ 54 der Satzung des WTTV. 
gez. Lars Czichun 
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Vizepräsident Sport 
 


